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Polens Verfassungsgericht bringt Brüssel in Bedrängnis 
David Gregosz, Katharina Geschier, Piotr Womela 

Der Konflikt zwischen Warschau und Brüssel über die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist in 
eine neue Phase der Eskalation eingetreten. Das polnische Verfassungsgericht hat am 7. 
Oktober 2021 ein Urteil erlassen, in dem einige Bestimmungen des EU-Vertrags für 
verfassungswidrig erklärt wurden.  
 
Die Verfassungswidrigkeit kam laut polnischem Verfassungsgericht primär aus zwei 
Gründen zustande. So handelten die EU-Organe außerhalb ihrer Zuständigkeit, also den 
Grenzen, die zuvor in den EU-Verträgen festgesetzt wurden und denen Polen ursprünglich 
zugestimmt hatte. Weiterhin würde die polnische Verfassung vom EuGH nicht als höchste 
rechtliche Instanz Polens anerkannt. 
 
Ärger um die Unabhängigkeit der Justiz 
 
Das Urteil des Verfassungsgerichts (K 3/21) betraf einen Antrag von Premierminister 
Mateusz Morawiecki im Anschluss an ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 2. März 
2021 (C-824/18). Das Urteil betraf die Möglichkeit der Gerichte, die Richtigkeit des 
Ernennungsverfahrens eines Richters zu überprüfen. Dies war einer von vielen 
Streitpunkten im Zusammenhang mit der Reform der polnischen Justiz, die von der national-
konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit ihren Koalitionspartnern seit 2015 
sukzessive durchgeführt wird. Der EuGH hatte Einwände gegen die Neuordnung der 
Richterwahl bei der Besetzung des Nationalen Justizrates, da er das Verfahren für politisch 
motiviert hielt. Der Nationale Justizrat soll eigentlich die Unabhängigkeit der Justiz in Polen 
schützen. Bisher war der Rat eine Art richterliche Selbstverwaltung. Die Richter wählten, 
welche Kollegen sie dort vertreten sollten. Nach der PiS-Reform hat das Parlament größeren 
Einfluss auf die Richterwahl gewonnen. Der Justizrat stellt dem Staatspräsidenten u.a. 
Kandidaten zur Ernennung von Richtern, auch des Obersten Gerichtshofs vor. Der EuGH 
entschied damals, dass der Nationale Justizrat in seiner jetzigen Form keine Gewähr für eine 
unparteiische Auswahl von Richterkandidaten bietet. Darüber hinaus wies er darauf hin, 
dass sich die nationalen Gerichte in dem beim EuGH anhängigen Verfahren von den 
europäischen Vorschriften leiten lassen sollten, unabhängig von den nationalen Gesetzen 
oder deren verfassungsrechtlichem Charakter. Konkret befürchteten die EU-Richter, dass 
das Verfahren zur Besetzung des Obersten Gerichts in Polen gegen EU-Recht verstoßen 
könnte. Dies hätte zur Folge, dass der EuGH Polen zwingen könnte, Teile der umstrittenen 
Reform aufzuheben. 
 
Chronik eines Streits 
 
Der Streit zwischen dem Gericht in Luxemburg und dem polnischen Verfassungsgericht über 
die Unabhängigkeit der Justiz in Polen ist seit 2019 im Gange. Bereits im November 2019 (C-
585/18 und C-624/18 und C-625/18) entschied der EuGH über die Besetzung des Obersten 
Gerichtshofs und des Obersten Verwaltungsgerichts und verpflichtete polnische Gerichte 
dazu, die umstrittene Bestimmung des nationalen Rechts unangewendet zu lassen. 
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Im April 2020 erließ der EuGH eine Übergangsmaßnahme zur Aussetzung der Tätigkeit der 
Disziplinarkammer des Obersten Gerichts, da ansonsten die Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Kammer nicht gewährleistet sei. Dies wiederholte das EuGH im Urteil 
dazu am 15. Juli 2021 (C‑791/19). 
 
Ein Tag zuvor, am 14. Juli (P 7/20), erklärte jedoch Polens Verfassungsgericht alle 
einstweiligen Anordnungen des EuGHs für verfassungswidrig, Polen solle ihnen daher nicht 
Folge leisten. 
Dies alles führte zu einer kuriosen Situation, in der manche Richter sich nach den 
Anordnungen des EuGH richteten, andere wiederrum die von dem EuGH in Zweifel 
gezogene Gesetze respektieren und sich an die Rechtsprechung des polnischen 
Verfassungsgerichtes hielten. 
 
Der Premierminister drang auf eine umfassende Lösung der Frage, ob die polnische 
Verfassung Vorrang gegenüber dem Unionsrecht hat und beantragte beim 
Verfassungsgericht die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit einiger Bestimmungen des EU-
Vertrags. 
 
Die Beschwerde Morawieckis 
 
Im Wesentlichen handelte es sich um eine Beschwerde gegen die Auslegung des 
europäischen Rechts durch den EGH. Der Premierminister stellte drei Bestimmungen des 
EU-Vertrags in Frage, die von dem EuGH im oben genannten Urteil ausgelegt worden sind. 
Auf diese Auslegung hätten die Mitgliedstaaten, darunter auch Polen, keinen wesentlichen 
Einfluss. Er bezog sich dabei insbesondere auf Artikel 19 des EU-Vertrags: „Die 
Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer 
Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist“.  
 
Die Artikel, deren Überprüfung der Premierminister in der angefochtenen Interpretation 
forderte, ermächtigen oder verpflichten seiner Meinung nach polnische Behörden (also auch 
Gerichte), von der Anwendung der polnischen Verfassung abzuweichen, oder verpflichten 
sie, Rechtsvorschriften in einer Weise anzuwenden, die mit der Verfassung nicht vereinbar 
sind. Wie in der Klageschrift hervorgehoben wird, wirft ein solches Verständnis des EU-
Vertrags „weitreichende und berechtigte verfassungsrechtliche Zweifel auf, die keine 
Bestätigung im Text der Verträge finden“. Hierbei ging es um Bestätigung der bisherigen 
Rechtsprechung des polnischen Verfassungstribunals. 
 
Nach Ansicht des polnischen Premierministers hat der EU-Gerichtshof mit diesem Urteil 
seine Kompetenzen überschritten. Die Frage des Ministerpräsidenten lautete daher, ob die 
endgültige Entscheidung über die Umsetzung des EuGH-Urteils in polnisches Recht beim 
nationalen Verfassungsgerichtshof liegt. 
 
Ein Urteil im Sinne der PiS 
 
Am 7. Oktober geschah das, was wohl jeder (insbesondere auch die Regierungspartei PiS) 
erwartet hatte. Nach wiederholten Verschiebungen von Sitzungen gab das Gericht unter 
dem Vorsitz von Julia Przyłębska, privat eine Freundin des PiS-Vorsitzenden Jarosław 
Kaczyński, dem Ersuch des Premierministers statt. Im Urteil wurde festgestellt, dass die 
Bestimmungen des EU-Vertrags, auf deren Grundlage der EuGH über die polnische Justiz 
urteilte, gegen die polnische Verfassung verstoßen.  
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Um es einfach auszudrücken: Das Verfassungsgericht stellte somit fest, dass der Versuch 
des Europäischen Gerichtshofs, sich in das polnische Justizwesen einzumischen, gegen die 
Regel des Vorrangs der polnischen Verfassung und damit gegen die Souveränität Polens 
verstoße. 
 
Geteilte Reaktionen: Kommt jetzt der Polexit? 
  
Die Reaktionen auf das Urteil des Verfassungsgerichts waren zweigeteilt. Politiker aus dem 
Regierungslager sind mit dem Urteil zufrieden. Am Tag der Urteilsverkündung sagte Jarosław 
Kaczynski: 
 
 „Wenn sich herausstellt, dass das durch ganz unterschiedliche Verfahren geschaffene Recht, und 
ich spreche hier vom Sekundärrecht der Europäischen Union, alles ändern kann, was es will, 
einschließlich der polnischen Verfassung, dann würde das bedeuten, dass die Demokratie nur eine 
reine Täuschung ist, eine reine Fiktion, dass wir es nur mit einer Art Ritual zu tun haben“. 
  
Kaczyński ist der Ansicht, dass Fragen, die das nationale Rechtssystem betreffen, nicht in die 
Zuständigkeit der EU fallen, während in Polen die Verfassung als Grundgesetz und wichtigste 
Rechtsquelle gilt. „Das Gegenteil würde bedeuten, …, dass es in Polen keine Demokratie gibt, 
weil es keine Bürger gibt. Bürger existieren, wenn sie ein Volk, einen Demos, bilden, daher 
die Demokratie. Das Volk, die Nation, die entscheidet, wer regiert und wie“ – erklärte der PiS-
Vorsitzende.  
 
Die Opposition hingegen machte aus ihrer Empörung keinen Hehl.  
 
„Eine solche Entscheidung des Gerichts, die ohne Dialog mit dem EuGH getroffen wurde, ist die 
schwerwiegendste Untergrabung der Verpflichtungen eines Mitgliedstaats, die man sich vorstellen 
kann“, 
 
kommentierte Rafał Trzaskowski, Stadtpräsident von Warschau und stellvertretender 
Vorsitzender der Bürgerplattform (PO). Er fügte hinzu:  
 
„Dies ist genau die Art und Weise, wie das Polexit-Szenario umgesetzt wird. Nicht durch 
überschwängliche Erklärungen, sondern durch konkrete Entscheidungen, die die rechtlichen 
Grundlagen der EU untergraben und einen der wichtigsten Werte der Gemeinschaft in Frage 
stellen, nämlich das Recht auf ein unabhängiges Gericht“. 
  
Ähnlich äußerte sich Borys Budka, stellvertretender Vorsitzender der Parlamentsfraktion der 
PO: 
 
„Das Verfassungsgericht hat einen politischen Auftrag der Nowogrodzka (Anm.d.R.: Straße in 
Warschau, Sitz der PiS) ausgeführt. In einer rechtswidrigen Zusammensetzung, […] entschied es 
über eine Angelegenheit, die längst entschieden war. Es ist klar, dass die polnische Verfassung 
Vorrang vor europäischem Recht hat, was nichts an der Tatsache ändert, dass EU-Verträge 
Vorrang vor gewöhnlichen Gesetzen haben, und deshalb ist das Vorgehen der PiS u.a. im Bereich 
der Justiz illegal". 
 
Am 10. Oktober fanden in Polen von der liberalen Opposition organisierte Demonstrationen 
unter dem Motto „Ich bleibe in der Union" statt. In Warschau sprach Donald Tusk vor 
Zehntausenden von Demonstranten über die negativen Folgen des Urteils des 
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Verfassungsgerichts für Polens Position in der EU: „Wir müssen Polen retten, niemand wird 
es für uns tun. Dieses Urteil ist ein Verrat". 
 
Zusätzlich forderte der Vorsitzende der Volkspartei (PSL), Władysław Kosiniak-Kamysz eine 
Verkürzung der Legislaturperiode des Sejms und vorgezogene Neuwahlen, was kein 
unmögliches Szenario ist, da die derzeitige Regierungskoalition nach dem Ausscheiden der 
Partei Porozumienie von Jarosław Gowin keine stabile Mehrheit mehr hat. 
 
Laut Jarosław Gowin selbst steht die Regierung nun vor einer Alternative, die eine logische 
Folge des Urteils ist: 
 
„Die Entscheidung des Verfassungsgerichts führt uns in ein Minenfeld. Entweder findet eine 
Anpassung der Verfassung an den Vertrag oder ein Polexit statt. Die PiS ist in eine Falle getappt, 
die sie selbst gestellt hat.“  
 
Sieht auch die Regierung die Notwendigkeit, diese Wahl zu treffen? Eher nicht. In dieser 
Hinsicht wird das Urteil des Verfassungsgerichts vorerst ignoriert – d.h. es besteht weder die 
Absicht, die Verfassung zu ändern noch die EU zu verlassen. Die PiS-Politiker wissen, dass 
mehr als 80 % der Polen eine weitere Integration wünschen, argumentieren, dass der Polexit 
nur „Fake-News“ sei, die von der Opposition erfunden wurden und beteuern, in der 
Europäischen Union bleiben zu wollen. Morawieczki reagierte auf die Vorwürfe der 
Opposition mit einer emotionalen Rede im Sejm. Polen respektiere die EU-Verträge, sei 
jedoch nicht mit der willkürlichen Erweiterung von EU-Kompetenzen einverstanden. 
 
Welche rechtliche Wirkung könnte das Urteil haben? 
 
Auf rechtlicher Ebene bringt das Urteil des Verfassungsgerichts wenig Neues. Die Gültigkeit 
der vom Premierminister angefochtenen Bestimmungen des EU-Vertrags wird nicht 
aufgehoben werden. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts führt nicht dazu, dass die 
Entscheidungen des EuGH außer Kraft gesetzt werden, da sie weder Urteile des EuGH 
aufheben noch die Auslegung des EU-Rechts durch das Luxemburger Gericht umstoßen 
können. Infolgedessen werden die angefochtenen Bestimmungen des EU-Vertrages im 
polnischen Rechtssystem in der Auslegung im Sinne der EuGH-Entscheidungen weiter in 
Kraft bleiben. Sowohl der Antrag des Premierministers als auch die Entscheidung des 
Verfassungsgerichts zielen nur darauf ab, innerstaatliche Wirkungen zu erzielen. So sollen 
polnische Gerichte daran gehindert werden, die vom EuGH festgelegte Auslegung des 
europäischen Rechts anzuwenden, und eine abschreckende Wirkung auf die Richter 
ausgeübt werden, die eine solche Auslegung im Sinne des EuGH anwenden möchten. Es ist 
davon auszugehen, dass nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofs ein 
Disziplinarverfahren gegen entsprechende Richter eingeleitet werden wird. Diese 
Befürchtung teilen 26 ehemalige Richter des Verfassungsgerichts, die kurz nach dem Urteil 
einen offenen Brief veröffentlicht haben. 
 
Trotz der Veröffentlichung des Urteils im Gesetzblatt werden die unmittelbaren Folgen des 
Urteils des Verfassungsgerichts jedoch davon abhängen, ob und wie es in konkrete Gesetze 
und Maßnahmen gegen polnische Richter umgesetzt wird. 
 
Was können die innenpolitischen Folgen des Urteils sein? 
 
Einige spekulieren, dass man einen härteren Kurs und weitere Reformen im Justizwesen 
erwarten kann. Das Regierungslager will die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 
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7.Oktober nutzen, um Urteile des EuGH abzulehnen, die den Abschluss der polnischen 
Justizreform verhindern könnten. Jarosław Kaczyński hat bereits am 16. Oktober weitere 
Reformen der polnischen Gerichte angekündigt. Der PiS-Vorsitzende sprach von einer 
Verflachung der Struktur der polnischen Gerichte und einer radikalen Reduzierung der Rolle 
des Obersten Gerichtshofs. Revisionen sollen nicht wie bisher vom Obersten Gerichtshof, 
sondern von einem neu eingerichteten Netz von Regionalgerichten behandelt werden. 
 
Das Urteil kann auch den internen öffentlichen Diskurs verschärfen. Weitere Reibereien mit 
Brüssel und das Auslösen einer Diskussion über den Polexit werden den politischen Streit 
im Land zwischen Kaczyński und Tusk, d.h. den beiden derzeit prominentesten Politikern, 
neu definieren. Wann immer die Opposition die PiS beschuldigt, Polen aus der EU 
herausnehmen zu wollen, wird die Regierungspartei dies abstreiten. Das Argument der PiS 
könnte lauten, dass Brüssel selbst, indem es die EU-Mittel für Polen blockiert, die Opposition 
benutzen will, um Polen aus der Gemeinschaft herauszuholen. Sollte es zur Verhängung von 
finanziellen Sanktionen gegenüber Polen kommen, könnte die pro-europäische Stimmung in 
der Bevölkerung kippen.   
 
Wie reagiert die EU? 
 
Dies wirft die Frage nach der Anwendbarkeit des mit dem EU-Haushalt verbundenen 
Prinzips „Geld für Rechtsstaatlichkeit" auf - ein äußerst drastisches Instrument des 
politischen Drucks. 
 
Die Regierung hatte erwartet, dass die Europäische Kommission den Nationalen 
Wiederaufbauplan bereits im Juli genehmigen würde, so dass die ersten Gelder aus dem 
milliardenschweren Wiederaufbaufonds bereits im September hätten fließen können. Da 
das Verfassungsgericht jedoch den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht in Frage 
stellt, wird Brüssel seine Zustimmung weiterhin verweigern. Die formale Möglichkeit, die 
Gelder zu blockieren, ist durch eine Verordnung gegeben, die die Auszahlung der Eurofonds 
an die Rechtsstaatlichkeit knüpft. Brüssel hat von dieser Maßnahme bisher keinen Gebrauch 
gemacht, weil es gemäß der Vereinbarung mit Ungarn und Polen, die diesen Mechanismus 
angefochten haben, auf das Urteil des EU-Gerichtshofs wartet. Brüssel kann den polnischen 
Plan jedoch nicht auf unbestimmte Zeit aufhalten, und wird eine Entscheidung fällen 
müssen. 
 
Fazit 
 
Eine Einigung auf politischer Ebene zwischen Warschau und der Europäischen Kommission 
scheint notwendig zu sein. Eine solche Vereinbarung könnte eine unkontrollierte Eskalation 
des Streits verhindern, sobald der EuGH in einigen Monaten darüber entschieden hat, ob die 
Zahlungen, nicht nur aus dem Wiederaufbaufonds, sondern auch aus dem regulären EU-
Haushalt an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden sind. Die Antwort Warschaus 
auf finanzielle Sanktionen könnte darin bestehen, seinen Beitrag zur EU-Kasse auszusetzen. 
Dies wiederum könnte dazu führen, dass Polen das Stimmrecht im Rat entzogen wird. Dann 
könnte es unmöglich werden, den Streit zu beenden.  
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